
LEGENDE

	 CTR / TMA / 5 km zone Kägiswil airfield: 
	 –	 Airband radio mandatory
	 – 	During tower operating hours with 
		  radio connection
	 – 	Outside tower operating hours with 
		  blind reports by radio   
		
	 CTR2 Emmen
	 –	 Only active in instrument flight conditions
	 – 	Status query: 041 620 91 06 or 
		  INFO frequency 134.130
	 – 	 If CTR active: aeronautical radio mandatory; 
		  if not active: no blind reports

	 Flying ban: GND – 1140m AMSL 

	 CTR is to be considered active during operating 		
	 hours, unless the recorded message states 		
	 otherwise. Operating hours Alpnach 
	 07:15-12:05 / 13:15-17:05
	 – 	No restrictions outside tower operating hours
	 – 	Status enquiry: 041 620 91 06 or 
		  INFO frequency 134.130
	 – 	 If CTR is active: aeronautical radio is 
		  mandatory

	 No restrictions outside regular tower 
	 operating hours.
	 If CTR active: aeronautical radio mandatory.

	 During tower operating hours: coordination 
	 (by telephone or radio) with Alpnach control 
	 tower. Outside operating hours: no restrictions.
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The following provisions govern the operation of hang gliders in the Buochs, Alpnach, and 
Emmen control zones (CTR) and in the Alpnach and Emmen terminal control areas (TMA). 
They also apply to flights within a radius of less than 5 km around Kägiswil airfield.  
In all other respects, the provisions of the Ordinance on Special Category Aircraft (VLK)  
apply. (Note: For these regulations the term «hang gliders» refers to both hang gliders  
and paragliders).

I. FLYING PROHIBITED
The operation of hang gliders without radio contact with the relevant air traffic control  
is prohibited,
a) when the control zones (CTR) and terminal control areas (TMA) Alpnach–Emmen  
	 are active. In principle, it must be assumed that the zones may be activated at  
	 any time (HX). 
b) 	within a distance of less than 5 km from the runway of Kägiswil airfield outside 
	 the Alpnach CTR.

II. EXCEPTIONS
Flying areas Beckenried (1) and Weggis (4)
Outside regular tower operating hours (Mon–Fri 7:30 a.m.–12:05 p.m. / 1:15 p.m.– 
5:05 p.m.), the flying areas marked on the map, Beckenried (1) and Weggis (4),  
may generally be flown in without restrictions and without radio contact. 

FLYING AREAS STANS (2) AND ALPNACH (3)
Outside regular tower operating hours (Mon–Fri 7:15 a.m.–12:05 p.m. / 1:15 p.m.– 
5:05 p.m.), the flight areas marked on the map, Stans (2) and Alpnach (3), may  
generally be flown in without restrictions and without radio contact.  
However, the current status must be checked before flying by calling 041 620 91 06  
(recorded message). Zones 2 and 3 may be reactivated within 30 minutes for  
instrument approaches.

KERNS (5) FLYING AREA
The use of the Kerns (5) flying area must be coordinated with Alpnach air traffic  
control by telephone or radio during tower operating hours (see above).
Outside these hours, the Kerns flying area (green zone) can be flown in freely.

CTR2 EMMEN 2
CTR Emmen 2 is an airspace with an HX system, which means that it can be activated  
at any time within 30 minutes. According to the regulations issued by users and  
Skyguide, CTR Emmen 2 may only be activated under instrument flight conditions  
(clouds below 1350 meters above sea level, visibility < 5000 meters).  
In addition, activation is not usually expected on weekends. Its effective status  
can also be obtained via the INFO frequency 134.130 MHz or telephone number  
041 620 91 06. If CTR2 is not active, it can be flown in freely.

III. HANG GLIDERS WITH AIRBAND RADIO
Entering controlled airspace (CTR) and terminal control areas (TMA)
Active controlled traffic regions and terminal control areas may only be flown in with  
airband radio and the appropriate authorization. The CTRs Buochs, Alpnach, and  
Emmen, as well as the TMA Emmen, are so-called HX zones, which means that they can  
be activated at any time, even outside of normal operating hours.  
The current status (active/inactive) can be obtained by calling 041 620 91 06  
or on the INFO frequency 134.130 MHz.
If the CTR and TMA are not active, it is permitted to fly into the corresponding yellow  
area while maintaining contact readiness (airband radio) and by sending so-called  
blind transmissions.
Required information when transmitting blind reports via aeronautical radio:  
«Aircraft, position, altitude, and flight path.»

After blind transmissions from other aircraft that are new to this area, the blind  
transmission must be repeated. A report must also be transmitted after landing!
Frequency Emmen 	 118.000
Frequency Buochs 	 119.625
Frequency Alpnach/Kägiswil 	 128.475

In the case of CTR2 Emmen (see above), the status can also be obtained by calling the  
telephone number mentioned above or by tuning into the INFO frequency (134.130).  
CTR2 can never be active without CTR1, but the reverse is often the case. If the  
deactivation of CTR1 is reported on frequency 134.130, this also applies to CTR2.
The Alpnach TMA is a temporary airspace. Its activation and other airspace  
features can be found in the DABS (daily airspace bulletin, see SHV homepage).  
The DABS must be consulted daily!

IV. COORDINATION CENTERS
Coordination center  	 Radio frequency  		 Telephone no.
Buochs Tower* 	 119.625 		 041 624 59 01
Alpnach Tower* 	 128.475 		 044 823 61 41
Emmen Tower* 	 118.000		 044 823 61 31
Buochs Airfield	 119.625 		 041 622 06 11
Status info Buochs–Alpnach-Emmen 	 134.130 		 041 620 91 06
* during tower operating hours

V. MISCELLANEOUS, VALIDITY
This regulation has been made possible thanks to the cooperation of air  
traffic control in order to ensure the continued operation of hang gliders.
We urge you to strictly adhere to these regulations. Violations will be 
punished by air traffic control and consistently reported.
This regulation was last revised in november 2025.
We count on your cooperation and understanding to ensure the safety of  
our flying areas. HAPPY LANDINGS
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Hängegleiter-Sonderregelung für das Befliegen der Flug-
platzgebiete Emmen, Buochs, Alpnach und Kägiswil
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Betrieb von Hängegleitern in den Kontroll-
zonen (CTR) und den Nahkontrollbezirken (TMA) Buochs–Alpnach und Emmen, bzw. das
Fliegen in einem Abstand von weniger als 5 km um den Flugplatz Kägiswil. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen der Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorie (VLK).

I. FLUGVERBOT
Der Betrieb von Hängegleitern ohne Funkverbindung mit der zuständigen Flugsicherung
ist untersagt,
a) wenn die Kontrollzonen (CTR) und die Nahkontrollbezirke (TMA) Buochs–Alpnach–
Emmen aktiv sind. Grundsätzlich muss mit einer jederzeitigen Aktivierung der Zonen
gerechnet werden.
b) in einem Abstand von weniger als 5 km von der Piste des Flugplatzes Kägiswil ausser-
halb der CTR Buochs-Alpnach.

II. AUSNAHMEN
Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
grundsätzlich ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Aus-
nahmeregelungen werden jeweils an den Tal- und Bergstationen der Luftseilbahnen
durch die Flugverkehrsleitung angeschlagen.

Fluggebiete Stans � und Alpnach �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Stans � und Alpnach � in der Regel
ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Der effektive Status
muss aber vor dem Flug über die Telefonnumer 041 620 91 06 (Tonband oder Flug-
verkehrsleiter) abgehört werden. Bei Instrumentenabflügen können die Zonen 2 und 3
innerhalb von 30 min ausser Kraft gesetzt werden. 

Fluggebiet Kerns �
Die Benützung des Fluggebietes Kerns � muss während den Tower-Betriebszeiten (s.o.) 
mit der Flugsicherung Alpnach telefonisch oder per Funk koordiniert werden. Ausserhalb
dieser Zeiten müssen Flüge in diesem Gebiet telefonisch oder per Funk mit der Flugfeld-
leitung Kägiswil koordiniert werden.

III. HÄNGEGLEITER MIT FLUGFUNK
Einflug in die Kontrollzonen (CTR) und Nahkontrollbezirke (TMA)
Aktive Kontrollzonen und Nahkontrollbezirke dürfen nur mit Flugfunk und entsprechender
Bewilligung beflogen werden. Sowohl die CTR Buochs, Alpnach und Emmen, als auch 
die TMA Emmen sind sog. HX-Zonen, was bedeutet, dass sie jederzeit, auch ausserhalb 
der üblichen Betriebszeiten, aktiviert werden können. Den aktuellen Status (aktiv / nicht 
aktiv) erfährt man wie folgt:
Im Falle von Emmen (120.425) erfolgt ausserhalb der Betriebszeit des TWRs eine automa-
tische Antwort, dass die CTR/TMA nicht aktiv ist. Sind CTR und TMA nicht aktiv, darf 
unter Hörbereitschaft (Flugfunk) in den gelben Bereich eingeflogen werden. Es müssen 
keine Standortmeldungen abgegeben werden. K
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Im Falle von Buochs und Alpnach kann auf einer separaten Infofrequenz (134.125) und auf
einer Telefonansage (041 620 91 06) jederzeit der Status auf einem Tonband abgehört
werden. Ist die entsprechende CTR nicht aktiv, darf mittels Übermittlung von sog. Blind-
meldungen (Luftfahrzeug, Position, Höhe, Flugweg) über Flugfunk auf den entsprechen-
den Frequenzen (Buochs 119.625, Alpnach/Kägiswil 128.475) eingeflogen werden. Nach
Blindmeldungen von anderen Luftfahrzeugen, die sich neu in diesem Bereich befinden,
ist die Blindmeldung zu wiederholen. Ebenso soll nach der Landung eine Meldung über-
mittelt werden!
Die TMA’s von Buochs und Alpnach sind temporäre Lufträume. Deren Aktivierung und 
andere Luftraumbesonderheiten können mittels DABS (tägliches Luftraumbulletin, siehe
SHV-Homepage) erfahren werden.
Das DABS muss unbedingt täglich konsultiert werden!

IV. KOORDINATIONSSTELLEN

Koordinationsstelle Funkfrequenz Telefon-Nr.
Tower Buochs* 119.625 041 624 59 01
Tower Alpnach* 128.475 041 672 56 31
Tower Emmen* 120.425 041 268 32 52
Flugplatz Kägiswil 128.475 041 660 34 24
Flugplatz Buochs 119.625 041 622 06 11
Status-Info Buochs–Alpnach 134.125 041 620 91 06

* während den Tower-Betriebszeiten

V. DIVERSES, GÜLTIGKEIT
Diese Regelung ist dank einem Entgegenkommen der Flugsicherung zustandegekommen,
um den Betrieb von Hängegleitern seit der Neuregelung des Luftraums Buochs anfangs
2013 weiterhin zu gewährleisten. Es wird dringend gebeten, die Regelungen strikte einzu-
halten. Verstösse werden von der Flugsicherung geahndet und konsequent verzeigt.

Diese Regelung erhält Gültigkeit mit der Veröffentlichung dieser Tafel.

Wir zählen auf Dein partnerschaftliches Verhalten und Dein Verständnis zur Sicherung
unserer Fluggebiete. HAPPY LANDING!
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CTR / TMA / 5 km-Zone Flugplatz Kägiswil:
• Flugfunk obligatorisch
• während der Tower-Betriebszeiten mit Funkverbindung
• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten mit Blindmeldungen per Funk

• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten in der Regel keine Einschränkungen 
• Statusabfrage: 041 620 91 06 
• wenn CTR aktiv: Flugfunk obligatorisch

ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten keine Einschränkungen

Koordination (telefonisch oder per Funk) mit dem Kontrollturm Alpnach 
respektive mit der Flugfeldleitung Kägiswil

EURO-FLUGSCHULE
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Hängegleiter-Sonderregelung für das Befliegen der Flug-
platzgebiete Emmen, Buochs, Alpnach und Kägiswil
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Betrieb von Hängegleitern in den Kontroll-
zonen (CTR) und den Nahkontrollbezirken (TMA) Buochs–Alpnach und Emmen, bzw. das
Fliegen in einem Abstand von weniger als 5 km um den Flugplatz Kägiswil. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen der Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorie (VLK).

I. FLUGVERBOT
Der Betrieb von Hängegleitern ohne Funkverbindung mit der zuständigen Flugsicherung
ist untersagt,
a) wenn die Kontrollzonen (CTR) und die Nahkontrollbezirke (TMA) Buochs–Alpnach–
Emmen aktiv sind. Grundsätzlich muss mit einer jederzeitigen Aktivierung der Zonen
gerechnet werden.
b) in einem Abstand von weniger als 5 km von der Piste des Flugplatzes Kägiswil ausser-
halb der CTR Buochs-Alpnach.

II. AUSNAHMEN
Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
grundsätzlich ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Aus-
nahmeregelungen werden jeweils an den Tal- und Bergstationen der Luftseilbahnen
durch die Flugverkehrsleitung angeschlagen.

Fluggebiete Stans � und Alpnach �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Stans � und Alpnach � in der Regel
ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Der effektive Status
muss aber vor dem Flug über die Telefonnumer 041 620 91 06 (Tonband oder Flug-
verkehrsleiter) abgehört werden. Bei Instrumentenabflügen können die Zonen 2 und 3
innerhalb von 30 min ausser Kraft gesetzt werden. 

Fluggebiet Kerns �
Die Benützung des Fluggebietes Kerns � muss während den Tower-Betriebszeiten (s.o.) 
mit der Flugsicherung Alpnach telefonisch oder per Funk koordiniert werden. Ausserhalb
dieser Zeiten müssen Flüge in diesem Gebiet telefonisch oder per Funk mit der Flugfeld-
leitung Kägiswil koordiniert werden.

III. HÄNGEGLEITER MIT FLUGFUNK
Einflug in die Kontrollzonen (CTR) und Nahkontrollbezirke (TMA)
Aktive Kontrollzonen und Nahkontrollbezirke dürfen nur mit Flugfunk und entsprechender
Bewilligung beflogen werden. Sowohl die CTR Buochs, Alpnach und Emmen, als auch 
die TMA Emmen sind sog. HX-Zonen, was bedeutet, dass sie jederzeit, auch ausserhalb 
der üblichen Betriebszeiten, aktiviert werden können. Den aktuellen Status (aktiv / nicht 
aktiv) erfährt man wie folgt:
Im Falle von Emmen (120.425) erfolgt ausserhalb der Betriebszeit des TWRs eine automa-
tische Antwort, dass die CTR/TMA nicht aktiv ist. Sind CTR und TMA nicht aktiv, darf 
unter Hörbereitschaft (Flugfunk) in den gelben Bereich eingeflogen werden. Es müssen 
keine Standortmeldungen abgegeben werden. K
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Im Falle von Buochs und Alpnach kann auf einer separaten Infofrequenz (134.125) und auf
einer Telefonansage (041 620 91 06) jederzeit der Status auf einem Tonband abgehört
werden. Ist die entsprechende CTR nicht aktiv, darf mittels Übermittlung von sog. Blind-
meldungen (Luftfahrzeug, Position, Höhe, Flugweg) über Flugfunk auf den entsprechen-
den Frequenzen (Buochs 119.625, Alpnach/Kägiswil 128.475) eingeflogen werden. Nach
Blindmeldungen von anderen Luftfahrzeugen, die sich neu in diesem Bereich befinden,
ist die Blindmeldung zu wiederholen. Ebenso soll nach der Landung eine Meldung über-
mittelt werden!
Die TMA’s von Buochs und Alpnach sind temporäre Lufträume. Deren Aktivierung und 
andere Luftraumbesonderheiten können mittels DABS (tägliches Luftraumbulletin, siehe
SHV-Homepage) erfahren werden.
Das DABS muss unbedingt täglich konsultiert werden!

IV. KOORDINATIONSSTELLEN

Koordinationsstelle Funkfrequenz Telefon-Nr.
Tower Buochs* 119.625 041 624 59 01
Tower Alpnach* 128.475 041 672 56 31
Tower Emmen* 120.425 041 268 32 52
Flugplatz Kägiswil 128.475 041 660 34 24
Flugplatz Buochs 119.625 041 622 06 11
Status-Info Buochs–Alpnach 134.125 041 620 91 06

* während den Tower-Betriebszeiten

V. DIVERSES, GÜLTIGKEIT
Diese Regelung ist dank einem Entgegenkommen der Flugsicherung zustandegekommen,
um den Betrieb von Hängegleitern seit der Neuregelung des Luftraums Buochs anfangs
2013 weiterhin zu gewährleisten. Es wird dringend gebeten, die Regelungen strikte einzu-
halten. Verstösse werden von der Flugsicherung geahndet und konsequent verzeigt.

Diese Regelung erhält Gültigkeit mit der Veröffentlichung dieser Tafel.

Wir zählen auf Dein partnerschaftliches Verhalten und Dein Verständnis zur Sicherung
unserer Fluggebiete. HAPPY LANDING!
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CTR / TMA / 5 km-Zone Flugplatz Kägiswil:
• Flugfunk obligatorisch
• während der Tower-Betriebszeiten mit Funkverbindung
• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten mit Blindmeldungen per Funk

• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten in der Regel keine Einschränkungen 
• Statusabfrage: 041 620 91 06 
• wenn CTR aktiv: Flugfunk obligatorisch

ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten keine Einschränkungen

Koordination (telefonisch oder per Funk) mit dem Kontrollturm Alpnach 
respektive mit der Flugfeldleitung Kägiswil

EURO-FLUGSCHULE
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Hängegleiter-Sonderregelung für das Befliegen der Flug-
platzgebiete Emmen, Buochs, Alpnach und Kägiswil
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Betrieb von Hängegleitern in den Kontroll-
zonen (CTR) und den Nahkontrollbezirken (TMA) Buochs–Alpnach und Emmen, bzw. das
Fliegen in einem Abstand von weniger als 5 km um den Flugplatz Kägiswil. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen der Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorie (VLK).

I. FLUGVERBOT
Der Betrieb von Hängegleitern ohne Funkverbindung mit der zuständigen Flugsicherung
ist untersagt,
a) wenn die Kontrollzonen (CTR) und die Nahkontrollbezirke (TMA) Buochs–Alpnach–
Emmen aktiv sind. Grundsätzlich muss mit einer jederzeitigen Aktivierung der Zonen
gerechnet werden.
b) in einem Abstand von weniger als 5 km von der Piste des Flugplatzes Kägiswil ausser-
halb der CTR Buochs-Alpnach.

II. AUSNAHMEN
Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
grundsätzlich ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Aus-
nahmeregelungen werden jeweils an den Tal- und Bergstationen der Luftseilbahnen
durch die Flugverkehrsleitung angeschlagen.

Fluggebiete Stans � und Alpnach �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Stans � und Alpnach � in der Regel
ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Der effektive Status
muss aber vor dem Flug über die Telefonnumer 041 620 91 06 (Tonband oder Flug-
verkehrsleiter) abgehört werden. Bei Instrumentenabflügen können die Zonen 2 und 3
innerhalb von 30 min ausser Kraft gesetzt werden. 

Fluggebiet Kerns �
Die Benützung des Fluggebietes Kerns � muss während den Tower-Betriebszeiten (s.o.) 
mit der Flugsicherung Alpnach telefonisch oder per Funk koordiniert werden. Ausserhalb
dieser Zeiten müssen Flüge in diesem Gebiet telefonisch oder per Funk mit der Flugfeld-
leitung Kägiswil koordiniert werden.

III. HÄNGEGLEITER MIT FLUGFUNK
Einflug in die Kontrollzonen (CTR) und Nahkontrollbezirke (TMA)
Aktive Kontrollzonen und Nahkontrollbezirke dürfen nur mit Flugfunk und entsprechender
Bewilligung beflogen werden. Sowohl die CTR Buochs, Alpnach und Emmen, als auch 
die TMA Emmen sind sog. HX-Zonen, was bedeutet, dass sie jederzeit, auch ausserhalb 
der üblichen Betriebszeiten, aktiviert werden können. Den aktuellen Status (aktiv / nicht 
aktiv) erfährt man wie folgt:
Im Falle von Emmen (120.425) erfolgt ausserhalb der Betriebszeit des TWRs eine automa-
tische Antwort, dass die CTR/TMA nicht aktiv ist. Sind CTR und TMA nicht aktiv, darf 
unter Hörbereitschaft (Flugfunk) in den gelben Bereich eingeflogen werden. Es müssen 
keine Standortmeldungen abgegeben werden. K
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Im Falle von Buochs und Alpnach kann auf einer separaten Infofrequenz (134.125) und auf
einer Telefonansage (041 620 91 06) jederzeit der Status auf einem Tonband abgehört
werden. Ist die entsprechende CTR nicht aktiv, darf mittels Übermittlung von sog. Blind-
meldungen (Luftfahrzeug, Position, Höhe, Flugweg) über Flugfunk auf den entsprechen-
den Frequenzen (Buochs 119.625, Alpnach/Kägiswil 128.475) eingeflogen werden. Nach
Blindmeldungen von anderen Luftfahrzeugen, die sich neu in diesem Bereich befinden,
ist die Blindmeldung zu wiederholen. Ebenso soll nach der Landung eine Meldung über-
mittelt werden!
Die TMA’s von Buochs und Alpnach sind temporäre Lufträume. Deren Aktivierung und 
andere Luftraumbesonderheiten können mittels DABS (tägliches Luftraumbulletin, siehe
SHV-Homepage) erfahren werden.
Das DABS muss unbedingt täglich konsultiert werden!

IV. KOORDINATIONSSTELLEN

Koordinationsstelle Funkfrequenz Telefon-Nr.
Tower Buochs* 119.625 041 624 59 01
Tower Alpnach* 128.475 041 672 56 31
Tower Emmen* 120.425 041 268 32 52
Flugplatz Kägiswil 128.475 041 660 34 24
Flugplatz Buochs 119.625 041 622 06 11
Status-Info Buochs–Alpnach 134.125 041 620 91 06

* während den Tower-Betriebszeiten

V. DIVERSES, GÜLTIGKEIT
Diese Regelung ist dank einem Entgegenkommen der Flugsicherung zustandegekommen,
um den Betrieb von Hängegleitern seit der Neuregelung des Luftraums Buochs anfangs
2013 weiterhin zu gewährleisten. Es wird dringend gebeten, die Regelungen strikte einzu-
halten. Verstösse werden von der Flugsicherung geahndet und konsequent verzeigt.

Diese Regelung erhält Gültigkeit mit der Veröffentlichung dieser Tafel.

Wir zählen auf Dein partnerschaftliches Verhalten und Dein Verständnis zur Sicherung
unserer Fluggebiete. HAPPY LANDING!
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CTR / TMA / 5 km-Zone Flugplatz Kägiswil:
• Flugfunk obligatorisch
• während der Tower-Betriebszeiten mit Funkverbindung
• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten mit Blindmeldungen per Funk

• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten in der Regel keine Einschränkungen 
• Statusabfrage: 041 620 91 06 
• wenn CTR aktiv: Flugfunk obligatorisch

ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten keine Einschränkungen

Koordination (telefonisch oder per Funk) mit dem Kontrollturm Alpnach 
respektive mit der Flugfeldleitung Kägiswil

EURO-FLUGSCHULE

Airspace – Central Switzerland
Special regulations for hang gliders flying in the Emmen, Buochs, Alpnach, and Kägiswil airfield areas

Reproduktion mit Bewillgung des schweizerischen Landesamtes für Topografie

Sonder-
Luftraumregelung 
Gleitschirm + Delta

Sonder-
Luftraumregelung 
Gleitschirm + Delta

CTR Emmen

Buochs

Kägiswil

CTR Buochs–Alpnach

3 1

2

5

4

TMA Emmen

Alpnach

Hängegleiter-Sonderregelung für das Befliegen der Flug-
platzgebiete Emmen, Buochs, Alpnach und Kägiswil
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Betrieb von Hängegleitern in den Kontroll-
zonen (CTR) und den Nahkontrollbezirken (TMA) Buochs–Alpnach und Emmen, bzw. das
Fliegen in einem Abstand von weniger als 5 km um den Flugplatz Kägiswil. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen der Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorie (VLK).

I. FLUGVERBOT
Der Betrieb von Hängegleitern ohne Funkverbindung mit der zuständigen Flugsicherung
ist untersagt,
a) wenn die Kontrollzonen (CTR) und die Nahkontrollbezirke (TMA) Buochs–Alpnach–
Emmen aktiv sind. Grundsätzlich muss mit einer jederzeitigen Aktivierung der Zonen
gerechnet werden.
b) in einem Abstand von weniger als 5 km von der Piste des Flugplatzes Kägiswil ausser-
halb der CTR Buochs-Alpnach.

II. AUSNAHMEN
Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Beckenried � und Weggis �
grundsätzlich ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Aus-
nahmeregelungen werden jeweils an den Tal- und Bergstationen der Luftseilbahnen
durch die Flugverkehrsleitung angeschlagen.

Fluggebiete Stans � und Alpnach �
Ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten (MO–FR 07.30–12.05 / 13.15–17.05 Uhr)
dürfen die auf der Karte bezeichneten Fluggebiete Stans � und Alpnach � in der Regel
ohne Einschränkungen und ohne Funkverbindung beflogen werden. Der effektive Status
muss aber vor dem Flug über die Telefonnumer 041 620 91 06 (Tonband oder Flug-
verkehrsleiter) abgehört werden. Bei Instrumentenabflügen können die Zonen 2 und 3
innerhalb von 30 min ausser Kraft gesetzt werden. 

Fluggebiet Kerns �
Die Benützung des Fluggebietes Kerns � muss während den Tower-Betriebszeiten (s.o.) 
mit der Flugsicherung Alpnach telefonisch oder per Funk koordiniert werden. Ausserhalb
dieser Zeiten müssen Flüge in diesem Gebiet telefonisch oder per Funk mit der Flugfeld-
leitung Kägiswil koordiniert werden.

III. HÄNGEGLEITER MIT FLUGFUNK
Einflug in die Kontrollzonen (CTR) und Nahkontrollbezirke (TMA)
Aktive Kontrollzonen und Nahkontrollbezirke dürfen nur mit Flugfunk und entsprechender
Bewilligung beflogen werden. Sowohl die CTR Buochs, Alpnach und Emmen, als auch 
die TMA Emmen sind sog. HX-Zonen, was bedeutet, dass sie jederzeit, auch ausserhalb 
der üblichen Betriebszeiten, aktiviert werden können. Den aktuellen Status (aktiv / nicht 
aktiv) erfährt man wie folgt:
Im Falle von Emmen (120.425) erfolgt ausserhalb der Betriebszeit des TWRs eine automa-
tische Antwort, dass die CTR/TMA nicht aktiv ist. Sind CTR und TMA nicht aktiv, darf 
unter Hörbereitschaft (Flugfunk) in den gelben Bereich eingeflogen werden. Es müssen 
keine Standortmeldungen abgegeben werden. K
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Im Falle von Buochs und Alpnach kann auf einer separaten Infofrequenz (134.125) und auf
einer Telefonansage (041 620 91 06) jederzeit der Status auf einem Tonband abgehört
werden. Ist die entsprechende CTR nicht aktiv, darf mittels Übermittlung von sog. Blind-
meldungen (Luftfahrzeug, Position, Höhe, Flugweg) über Flugfunk auf den entsprechen-
den Frequenzen (Buochs 119.625, Alpnach/Kägiswil 128.475) eingeflogen werden. Nach
Blindmeldungen von anderen Luftfahrzeugen, die sich neu in diesem Bereich befinden,
ist die Blindmeldung zu wiederholen. Ebenso soll nach der Landung eine Meldung über-
mittelt werden!
Die TMA’s von Buochs und Alpnach sind temporäre Lufträume. Deren Aktivierung und 
andere Luftraumbesonderheiten können mittels DABS (tägliches Luftraumbulletin, siehe
SHV-Homepage) erfahren werden.
Das DABS muss unbedingt täglich konsultiert werden!

IV. KOORDINATIONSSTELLEN

Koordinationsstelle Funkfrequenz Telefon-Nr.
Tower Buochs* 119.625 041 624 59 01
Tower Alpnach* 128.475 041 672 56 31
Tower Emmen* 120.425 041 268 32 52
Flugplatz Kägiswil 128.475 041 660 34 24
Flugplatz Buochs 119.625 041 622 06 11
Status-Info Buochs–Alpnach 134.125 041 620 91 06

* während den Tower-Betriebszeiten

V. DIVERSES, GÜLTIGKEIT
Diese Regelung ist dank einem Entgegenkommen der Flugsicherung zustandegekommen,
um den Betrieb von Hängegleitern seit der Neuregelung des Luftraums Buochs anfangs
2013 weiterhin zu gewährleisten. Es wird dringend gebeten, die Regelungen strikte einzu-
halten. Verstösse werden von der Flugsicherung geahndet und konsequent verzeigt.

Diese Regelung erhält Gültigkeit mit der Veröffentlichung dieser Tafel.

Wir zählen auf Dein partnerschaftliches Verhalten und Dein Verständnis zur Sicherung
unserer Fluggebiete. HAPPY LANDING!
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CTR / TMA / 5 km-Zone Flugplatz Kägiswil:
• Flugfunk obligatorisch
• während der Tower-Betriebszeiten mit Funkverbindung
• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten mit Blindmeldungen per Funk

• ausserhalb der Tower-Betriebszeiten in der Regel keine Einschränkungen 
• Statusabfrage: 041 620 91 06 
• wenn CTR aktiv: Flugfunk obligatorisch

ausserhalb der regulären Tower-Betriebszeiten keine Einschränkungen

Koordination (telefonisch oder per Funk) mit dem Kontrollturm Alpnach 
respektive mit der Flugfeldleitung Kägiswil

EURO-FLUGSCHULE

SHV	 Schweizerischer Hängegleiter-Verband
FSVL	 Fédération Suisse de Vol Libre
FSVL	 Federazione Svizzera di Volo Libero


